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Unser ZeiChen Sachbearbeiter 

Prof. Wa/hr 
NabensteIle Datum 

3814 1 7 • Mä rz 1988 

Betr.: Stellungnahme zum Entwurf einer Novelle zum 
Studienförderungsgesetz 1983 

zu § 26(1): Die Regelung, daß jeder Student (mit Studienförderung) 
einzeln einen Antrag um Zuerkennung von S 100.-/Tag 
für Pflichtexkursionen stellen muß, entspricht nicht 
meiner Vorstellung von einer Verwaltungsvereinfachung. 
Hier müßte doch ein einziger Antrag für den ganzen 
Studienjahrgang genügen. 

zu § 28a: Den künstlerisch orientierten Architekturstudenten der 
Technischen Universität wird keine "gleichwertige 
künstlerische leistung" zuerkannt, nur den Studenten der 
künstlerischen Hochschulen? Das halte ich für ausgesprochen 
ungerecht. 

P- Waldhäusl 
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